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Text 

§ 141. Die Vertretung der Anzeigen beim Disziplinarrat der Österreichischen Ärztekammer obliegt dem 
Disziplinaranwalt, der rechtskundig sein muß. Auf Weisung des Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales oder des Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer ist der Disziplinaranwalt zur 
Disziplinarverfolgung und zur Ergreifung von Rechtsmitteln verpflichtet. Der Disziplinaranwalt und ein 
Stellvertreter für jede Disziplinarkommission sind vom Vorstand der Österreichischen Ärztekammer zu 
bestellen. 


